
 

B e g r ü n d u n g 
 

 

zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 39 „Waldpark Dahlem“  
 

 

 

In dem am 16.10.2009 in Kraft getretenen Bebauungsplan Nr. 39 „Waldpark Dahlem“ sind 

Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung getroffen worden. Hiernach sind im 

Baugebiet Gebäude mit max. einem Vollgeschoss zulässig. 

 

Gem. § 2 Abs. 5 BauO NRW müssen oberirdische Geschosse im Mittel mehr als 1,6 m über 

die Geländeoberfläche hinausragen. Im Übrigen sind sie Kellergeschosse. 

Nach Abs. 4 ist die Geländeoberfläche die Fläche, die sich aus der Baugenehmigung oder den 

Festsetzungen des Bebauungsplanes ergibt, im Übrigen die natürliche Geländeoberfläche. 

 

Im Hinblick auf im Baugebiet konkret geplante Bauvorhaben gab es in der Vergangenheit 

unterschiedliche Auffassung, welche Geländehöhe bei der Berechnung der Geschossigkeit 

anzusetzen ist. 

So wird seitens der Architekten vielfach die natürliche Geländehöhe (Urgelände) als 

Bemessungsgrundlage angenommen. Demgegenüber ist es vorgekommen, dass durch das 

zuständige Kreisbauamt Euskirchen die nach Abgrabung entstehende Geländeoberfläche als 

Bemessungsgrundlage angesetzt wurde. 

Dies führte zu unterschiedlichen Ergebnissen hinsichtlich der Anzahl der geplanten 

Vollgeschosse. 

 

Durch die vorgesehene Änderung des Bebauungsplanes soll klarstellend festgesetzt werden, 

dass als Grundlage für die Berechnung der Geschossigkeit die natürliche Geländeoberfläche 

anzusetzen ist. 

 

Nachdem der Rat in seiner Sitzung am 20.12.2017 einer Änderung des Bebauungsplanes  

Nr. 39 „Waldpark Dahlem“ vom Grundsatz her zugestimmt hat, wurde der Änderungsentwurf 

in der Zeit vom 08.01.2018 bis 09.02.2018 öffentlich ausgelegt. Ort und Dauer der Auslegung 

wurden im Amtsblatt vom 29.12.2017 öffentlich bekannt gemacht. 

 

Stellungnahmen zu der beabsichtigten Planänderung wurden nicht abgegeben. 

 

Durch die beabsichtigte Änderung des Bebauungsplanes sind die Grundzüge der Planung 

nicht berührt. Träger öffentlicher Belange sind hiervon nicht betroffen. 

Ferner wird die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur 

Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen würden, nicht vorbereitet oder begründet. Des 

Weiteren bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von Schutzgütern  

gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Somit kann die Änderung des Bebauungsplanes im vereinfachten Verfahren gem.  

§ 13 BauGB erfolgen. 

 

Von einer Umweltprüfung und einem Umweltbericht gem. § 13 (3) BauGB wird abgesehen. 

 

 

 

Dahlem, den 09.02.2018 

 

GEMEINDE DAHLEM 

Der Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

- Lembach - 


